
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit StGB 1

(3) Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der Strafaussetzung auf 
Bewährung kann das Gericht
1. ein Kollektiv der Werktätigen mit dessen Einverständnis beauftragen, 

dem Verurteilten bei der Wiedereingliederung in das gesellschaftliche 
Leben, insbesondere in das Arbeitsleben, und in seinem Bemühen um 
ein gesellschaftlich verantwortungsbewußtes Verhalten zu helfen und 
erzieherisch auf ihn einzuwirken;

2. den Verurteilten verpflichten, einen ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz 
nicht zu wechseln und besonders in seiner Arbeit zu zeigen, daß er 
die richtigen Lehren aus seiner Bestrafung gezogen hat (§ 34 gilt ent
sprechend);

3. den Verurteilten verpflichten, sein Arbeitseinkommen und andere 
Einkünfte für Aufwendungen der Familie und Unterhaltsverpflichtun- 
gen zu verwenden und den dafür erteilten Auflagen gewissenhaft 
nachzukommen;

4. den Verurteilten verpflichten, sich in bestimmten Orten oder Gebieten 
der Deutschen Demokratischen Republik nicht aufzuhalten und den 
für seinen Aufenthalt von den staatlichen Organen erteilten Auflagen 
strikt nachzukommen (§§51, 52 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend);

5. den Verurteilten verpflichten, sich einer fachärztlichen Behandlung zu 
unterziehen, soweit es zur Verhütung weiterer Rechtsverletzungen 
notwendig ist.

(4) Diese Verpflichtungen werden für eine bestimmte, die Bewährungs
zeit nicht übersteigende Dauer, jedoch nicht länger als für zwei Jahre 
ausgesprochen.

(5) Erfüllt der Verurteilte böswillig die ihm auferlegten Pflichten nicht 
oder bringt er durch hartnäckig undiszipliniertes Verhalten zum Ausdruck, 
daß er keine Lehren aus der Verurteilung und dem bisherigen Straf
vollzug gezogen hat, kann der Vollzug der Strafe angeordnet werden.

(6) Für die Aussetzung von Arbeitserziehung gelten diese Bestimmungen 
entsprechend.

§46
Pflichten der staatlichen Organe, Betriebe und gesellschaftlichen 

Organisationen bei der Wiedereingliederung
Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und Einrichtungen, die 

Vorstände der Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen haben bei der Wiedereingliederung solcher Bürger, die 
zur Freiheitsstrafe verurteilt wurden und in ihrem Bereich gearbeitet und 
gelebt haben oder künftig arbeiten, und leben werden^ besondere Unter
stützung zu leisten. (

Maßnahmen zur Wiedereingliederung Vorbestrafter
§47

(1) Erweist sich bei der Straftat eines bereits mit Freiheitsstrafe 
bestraften Täters, daß die erneute Straftat wesentlich durch seine Diszi-
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